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Vorteile für
Kleinunternehmer
Kleinunternehmer berichten über positive 

Erfahrungen mit der Alternativen Betreuung.

TEXT: BG BAU FOTOS: Veer, Doris Leuschner, Mirko Bartels
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„Seitdem ich in 
der Alternativen 
Betreuung bin, 
zahle ich weniger 
für die arbeits-
medizinische 
und sicherheits-
technische 
Betreuung.“
Josef Abler,

Zimmerei Abler in Bodnegg 

bei Ravensburg 

Flexible Vorgaben ersetzen starre Regelungen. Die Alternative Betreuung bringt 
Unternehmen mehr Flexibilität und weniger Kosten bei der Organisation von 
Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz. Doch viele Kleinbetriebe mit bis zu 

zehn Beschäftigten befinden sich zur Zeit noch in der Regelbetreuung, der sie bei ei-
ner Neuanmeldung zugeordnet werden müssen. Unternehmen in der Regelbetreuung 
bekommen alle zwei Jahre eine verpflichtende Grundbetreuung, die sich nach den im 
Betrieb vorliegenden Gefährdungen richtet. Dazu kommen anlassbezogene Betreu-
ungen, beispielsweise wenn sich Arbeitsverfahren grundlegend ändern oder neue 
Arbeitsmittel angeschafft werden. 

Kleinbetriebe: Wechsel lohnt sich  
Der Wechsel in die Alternative Betreuung lohnt sich besonders für Kleinbetriebe mit bis 
zu zehn Beschäftigten. Dort arbeitet der Unternehmer häufig noch selbst mit und kennt 
die Erfordernisse im Hinblick auf Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz aufgrund 
seiner praktischen Erfahrung ganz genau. So wie Josef Abler, Chef der Zimmerei Abler 
in Bodnegg. Sein Berater Thomas Hindennach vom Arbeitsmedizinisch-Sicherheits-
technischen Dienst der BG BAU (ASD der BG BAU) empfahl ihm den Wechsel aus der 
Regelbetreuung in die Alternative Betreuung. Seitdem genießt der Kleinunternehmer 
viele Vorteile: „In der Alternativen Betreuung habe ich sehr viel Gestaltungsspielraum 
bei der Organisation von Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz“, sagt Abler.

Unternehmerschulungen für die Praxis
Grundlegende Informationen zu Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz erhalten 
Kleinunternehmer in der Alternativen Betreuung im Rahmen einer eintägigen Unter-
nehmerschulung der BG BAU, bei der ihnen keine zusätzlichen Kosten entstehen. Auch 
deshalb habe sich der Wechsel in die Alternative Betreuung gelohnt, findet Handwerks-
meister Uve Erichsen aus Hennigsdorf bei Berlin, der 2007 zusammen mit seinem Bru-
der Sven die Erichsen Dachdeckerei-Dachklempnerei GmbH vom Vater übernommen 
hat. Zuvor waren die beiden selbstständigen Handwerksmeister als Einzelunternehmer 
tätig und in erster Linie mit Klempner- und Reparaturarbeiten beschäftigt. „Seitdem 
wir die GmbH übernommen haben, machen wir auch Dacheindeckungen und haben 
mehrere Mitarbeiter eingestellt, für deren Sicherheit wir verantwortlich sind“, erläu-
tert Erichsen. In diesem Zusammenhang sei die Unternehmerschulung bei der BG BAU 
sehr gut gewesen: „Dabei haben wir nützliche Hinweise für die Praxis bekommen, 
beispielsweise für die Erstellung von Gefährdungsbeurteilungen und Unterweisung 
unserer Mitarbeiter.“

Mit der eigenen praktischen Erfahrung und dem Know-how aus der Unternehmerschu-
lung sind die Kleinunternehmer bestens vorbereitet, um die Gefährdungsbeurteilung zu 
erstellen und die sich daraus ergebenden Maßnahmen zur Arbeitssicherheit und zum 
Gesundheitsschutz in ihren Betrieben selbst festzulegen. Sie entscheiden selbst, welche 
Maßnahmen für die Sicherheit der Beschäftigten zu ergreifen sind. Auch darin sieht  
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Erichsen einen Vorteil der Alternativen Betreuung gegenüber der Regelbetreuung:
„In unserem Metier kennen wir uns gut aus und können unseren Mitarbeitern gezielte 
Vorgaben machen, wie sie sich bei den jeweiligen Tätigkeiten vor Unfällen schützen 
sollen, beispielsweise mit Sicherheitsgeschirren oder Staubmasken. Und wenn es mal 
etwas Neues gibt, neue Arbeitsmittel oder -verfahren, mit denen wir uns noch nicht so 
gut auskennen, holen wir uns beim ASD der BG BAU genau die Unterstützung, die wir 
brauchen. So können wir immer flexibel auf die jeweilige Situation reagieren.“ 

Kompetenzzentrum steht zur Verfügung
Für besondere Probleme und weiterführende Fragen steht dem Kleinunternehmer in 
der Alternativen Betreuung das Kompetenzzentrum des ASD der BG BAU zur Verfü-
gung. Hier ist das komplette bauspezifische Fachwissen vorhanden, um alle Fragen 
rund um Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz im Bau- und Reinigungsgewerbe zu 
beantworten. Es bietet Unternehmen mit bis zu zehn Beschäftigten eine kombinierte 
arbeitsmedizinische und sicherheitstechnische Betreuung nach Bedarf an. Doch der 
Unternehmer kann selbst bestimmen, wann und wie häufig er die Betriebsärzte und 
Fachkräfte für Arbeitssicherheit zur Unterstützung heranzieht. Der Betreuungsumfang 
ist – im Gegensatz zur Regelbetreuung – nicht festgeschrieben. Betriebe, die dem ASD 
der BG BAU angeschlossen sind, sind durch die Schulungen besonders qualifiziert. 
Dadurch entsteht ein geringerer Beratungsbedarf und somit auch der geringere Bei-
trag. Wenn Sie als Kleinunternehmer auch die Betreuungsart wechseln wollen, können 
Sie sich den Flyer zur Alternativen Betreuung herunterladen, ausfüllen und zurück-
schicken. 

www.bgbau.de, Webcode: 3071315 „Bei der Unter-
nehmerschulung 

haben wir nütz-
liche Hinweise 

für die Praxis 
bekommen, 

zum Beispiel für 
die Unterwei-
sung unserer 

Mitarbeiter und 
Erstellung von 

Gefährdungs-
beurteilungen.“

Uve Erichsen,

Dachdeckerei-Dachklempnerei GmbH 

in Hennigsdorf bei Berlin

FORTBILDUNG KOMPETENZZENTRUM

Das Kompetenzzentrum der BG BAU ist für die Fortbildung der Kleinunterneh-

mer im Rahmen der Alternativen Betreuung gemäß DGUV Vorschrift 2 zustän-

dig. Dazu dienen auch regelmäßige Beilagen im Unternehmermagazin „BG BAU 

aktuell“. Jede Ausgabe informiert die Unternehmer über ein aktuelles Thema 

im Arbeitsschutz und ist zudem zur Unterweisung der Mitarbeiter geeignet.

 Quarzstäube

Erkrankungen durch Quarzstäube gehören noch immer zu den 

häufigsten bestätigten Berufskrankheiten im Baugewerbe.

TEXT: Dr. med. Jobst Konerding FOTOS: iStockphoto, Fotolia

Kompetenzzentrum für Unternehmer

Fortbildung nach der DGUV-Vorschrift 2
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www.bgbau.de

B
eschäftigte, die quarzreiche Ge-

steine wie Sandstein, Granit, 

Quarzporphyr oder Quarzit be-

arbeiten, sind besonders betroffen. Das 

sind vor allem Steinmetze, Maurer und 

Bauhelfer, aber auch Maler, die Gebäude-

fassaden sanieren. Quarzstaubbelastung 

im Baugewerbe entsteht vor allem beim 

Meißeln, Bohren, Schleifen, Trennen und 

Fräsen von quarzhaltigen  Materialien. 

Aber auch das Strahlen von quarzhal-

tigen Materialien und Produkten im Tro-

cken- und Nassverfahren sowie das Ab-

brechen quarzhaltiger  Bauwerke bringt 

Staubbelastungen mit sich. 

Staublunge und Silikose

Wer jahrelang Quarzstäube einatmet, 

kann an einer Staublunge oder Sili-

kose erkranken. Gefährlich ist dabei 

der Feinstaub mit einer Partikelgröße 

von 0,5–5 Mikro metern. Silikogener 

Feinstaub enthält  kristalline Kiesel-

säure, die narbige Veränderungen des 

Lungen gewebes auslösen kann, wenn 

sie tief in die Lungenbläschen gelangt. 

Normales, lufthaltiges Lungengewebe 

wird von narbigen Knötchen und Faser-

strängen verdrängt, die sich zu größe-

ren Schwielen und Knoten verbinden. Je 

mehr Lungengewebe zerstört ist, desto 

stärker sind Atemfunktion, Sauerstoff-

aufnahme und Durchblutung der Lunge 

eingeschränkt. Die beginnende Silikose 

hat ähnliche Symptome wie eine  chro-

nische Bronchitis mit Husten, Auswurf, 

zunehmender Infektanfälligkeit und 

Atemnot. Die durchschnittliche Expo-

sitionszeit bis zum Ausbruch der Erkran-

kung beträgt 15 Jahre. Silikosen können 

aber auch schon nach wenigen Jahren 

in Erscheinung treten. Die Erkrankung 

kann auch nach Beendigung der belas-

tenden Tätigkeit fortschreiten. 

Quarz und Krebs

Eine bestehende Silikose erhöht auch 

die Gefahr, an einer zusätzlichen 
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 Fahrtätigkeiten
Vorschriften und gesundheitliche Voraussetzungen

TEXT: Dipl.-Ing. Claus-Rudolf Becker, Dr. med. Jobst Konerding FOTOS: iStockphoto

Kompetenzzentrum für Unternehmer
Fortbildung nach der DGUV Vorschrift 2

Infoblatt 2  |  Mai 2011

www.bgbau.de

Viele Beschäftigte in der Bauwirt-
schaft sind täglich auf Fahrzeu-
gen unterwegs. Sie müssen im 

Firmenwagen zur Baustelle fahren, Rad-
lader und Bagger bewegen oder Güter, 
Maschinen und Geräte mit Lastkraft-
wagen befördern oder sind für das Füh-
ren von Kranen verantwortlich. Dabei 
sind zahlreiche Vorschriften und ge-
sundheitliche Voraussetzungen zu be-
achten. 

Betriebliche Transport aufgaben
Beim Einsatz von Fahrzeugen zum ge-
werblichen Gütertransport gelten für 
Unternehmer und für Beschäftigte um-
fangreiche gesetzliche Vorgaben. Für 
Handwerksbetriebe gibt es jedoch Aus-
nahmeregelungen. Diese berücksich-
tigen die Besonderheiten der hand-
werklichen Baubetriebe und sollen die 
Transportlogistik im Alltag erleichtern. 
Ob ein Fahrzeug, mit dem gewerbliche 
Güter befördert werden, unter die Vor-
schriften fällt, wird nach dem zulässigen 
Gesamtgewicht des Fahrzeugs oder der 
Fahrzeug-Hänger-Kombination beurteilt. 
Für Betriebe der Bauwirtschaft können 
hier die Ausnahmen der sogenannten 
„Handwerkerklausel“ gelten. 

Beispiel: Bei einem Fahrzeug mit zulässi-
gem Gesamtgewicht zwischen 2.801 und 
3.500 kg muss der Fahrer keine fahrper-
sonalrechtlichen Vorschriften einhalten 
oder dementsprechende Dokumente mit-
führen. Diese Betriebspflicht beinhaltet 
keine Aufzeichnungsverpflichtung. Die 
zweijährliche Prüfung analoger Geräte 
und das regelmäßige Auslesen digitaler 
Karten und die Archivierung dieser Da-
ten reichen in dieser Gewichtsklasse aus. 

Die „Handwerkerklausel“ gilt auch in der 
Gewichtsklasse von 3.501 bis 7.500 kg. 
Hierbei ist jedoch zu beachten, dass 
diese Regelung nur für einen begrenz-
ten Fahrbereich gilt. Bis 50 km Luftli-
nienradius um den Betriebsstandort ab 
Ortsschild sind damit abgedeckt. Han-
delt es sich um ein Fahrzeug ohne Kon-
trollgerät, muss sein Einsatz auf diesen 
Bereich beschränkt bleiben. Mit Kont-
rollgerät sind auch Fahrten über  
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Gesundheitsgefahren und Schutzmaßnahmen

TEXT: Dr. med Jobst Konerding FOTOS: istockphoto, Rockwool

Kompetenzzentrum für Unternehmer

Fortbildung nach der DGUV Vorschrift 2Infoblatt 3  |  Juli 2011

www.bgbau.de

K ünstliche Mineralfasern wer-
den im Baubereich vor allem als 

Mineralwolle-Dämmstoffe ein-

gesetzt. Zu unterscheiden sind „alte“ 

und „neue“ Mineralwolle-Dämmstoffe, 

je nachdem, ob sie vor oder nach dem 

1. Juni 2000 hergestellt wurden. Der 

Arbeitsmedizinisch-Sicherheitstech-

nische Dienst (ASD) der BG BAU infor-

miert über die unterschiedlichen Ge-

sundheitsgefahren und die wichtigsten 

Schutzmaßnahmen.
Mineralwolle-Dämmstoffe bestehen aus 

Glas- oder Steinwolle. Sie werden meist 

aus Glasrohstoffen, Altglas oder Stei-

nen im Schmelzverfahren hergestellt. 

Bei der Produktion von Dämmfilzen 

werden die Fasern mit Bindemitteln 

wie Kunstharzen verklebt. Zur besseren 

Wasserabweisung und zur Erhöhung 

der Griffigkeit und zur Staubvermin-

derung kommen meist Mineral- oder 

Silikonöle zum Einsatz. Zum Schluss 

werden die Dämmfilze mit Aluminium-

folien oder Vliese aus Textilglasfasern 

verstärkt.

Gesundheitsgefahren 
Beim Verarbeiten treten am häufigs-

ten mechanische Hautreizungen auf. 

Ursache sind die größeren Fasern mit 

einem Durchmesser über fünf Mikrome-

ter, die sich in die Haut einspießen und 

Schmerzen oder einen unangenehmen 

Juckreiz hervorrufen können. Bei Perso-

nen mit sehr empfindlicher Haut, zum 

Beispiel bei Neurodermitikern, können 

irritative Ekzeme auftreten. Allergische 

Reaktionen auf künstliche Mineralfa-

sern sind nicht bekannt. In Einzelfällen 

können aber Allergien auf Zusatzstof-

fe wie Formaldehyd ausgelöst werden. 

Der bei der Verarbeitung aufgewirbelte 

Staub kann auch zu Reizungen der Au-

genbindehäute, der Nasenschleimhäu-

te und des Rachens führen. Weiterhin 

kann es wie bei allen Staubbelastungen 

zu Reizhusten und vorübergehenden 

Atembeschwerden kommen.„Alte“ und „neue“ Dämmstoffe
Künstliche Mineralfasern können Krebs 

erzeugen, wenn sie klein genug sind, 

um tief in die Lunge eingeatmet zu 

Künstliche Mineralfasern


